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1 ALLGEMEINES  

1.1 Anlass, Ziele und Zwecke der Planung 

Der Bebauungsplan ĂGolfpark Tutschfeldenñ wurde am 11.05.2007 rechtskrªftig und 
schaffte die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung eines Golfplat-
zes im Ortsteil Tutschfelden der Stadt Herbolzheim.  

Der inzwischen überörtlich bekannte und etablierte Golfplatz bietet zwei Plätze an: den 
18 Loch Meisterschaftsplatz ĂReblandñ und den 9 Loch Einsteigerplatz ĂHeckenroseñ.  

Auf dem Gelände des Golfclubs befinden sich neben dem eigentlichen Übungsplatz 
auch ein Clubhaus mit Gastronomie, mehrere Nebengebäude sowie ein großer Park-
platz.  

 

Die Platzbetreiber plant aktuell den Bau einer weiteren Maschinenhalle im südlichen 
Bereich des heutigen Parkplatzes. Das Vorhaben ist jedoch nicht ohne eine Änderung 
des Bebauungsplans zulässig, da dieser für den geplanten Standort lediglich Stellplatz-
flächen festsetzt. Die Stellplatzflächen wurden bei Aufstellung des Bebauungsplans 
sehr großzügig bemessen und sind nie vollständig belegt. Die Stadt möchte das Vor-
haben deshalb unterstützen und den Bebauungsplan zur Ermöglichung einer weiteren 
Lager- und Unterstellhalle für den Geräte- und Maschinenpark des Golfparks entspre-
chend ändern. 

Die Bebauungsplanänderung wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB 
durchgeführt. Die Änderung kann aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden.  

1.2 Lage und Abgrenzung des Plangebiets 

Die Bebauungsplanänderung soll lediglich den Bau der neuen Maschinenhalle ermög-
lichen. Dementsprechend ist auch der Geltungsbereich der Änderung auf diesen Be-
reich beschränkt. Da im Zuge der artenschutzrechtlichen Untersuchungen Ausgleichs-
flächen für die Zauneidechsen erforderlich wurden, werden die nördlich der geplanten 
Halle gelegenen Wiesenflächen ebenfalls in den Änderungsbereich miteinbezogen.  

Der Planbereich befindet sich direkt im Eingangsbereich des Golfparks in Tutschfelden 
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und umfasst einen kleinen Teil der im Bebauungsplan als Stellplatzfläche festgesetzten 
Fläche. Tatsächlich wird der Änderungsbereich heute nur im südlichen Bereich baulich 
genutzt. Die restlichen Flächen sind unbebaute Wiesenflächen.  

Das Plangebiet wird im Süden durch einen Erschließungsweg, im Osten durch die be-
stehenden Stellplatzflächen, im Norden durch die bestehende Caddy- und Carthalle 
und im Westen durch eine bestehende Maschinenhalle sowie Grünflächen begrenzt.  

Der Planbereich ist im folgenden Luftbildausschnitt schematisch dargestellt. Insgesamt 
wird eine Fläche von ca. 2.203,7 m² überplant. 

 
Luftbildausschnitt mit schematischer Darstellung des Geltungsbereichs der Änderung,  
Quelle: WebGIS Herbolzheim 2024 

 

Luftbildausschnitt mit Darstellung des Geltungsbereichs der Änderung,  
Quelle: WebGIS Herbolzheim 2024 
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Blick auf den Änderungsbereich, von Osten, Quelle: Google Street View 2024 

1.3 Raumordnung 

In der Raumnutzungskarte des Regionalplans Südlicher Oberrhein wurde der Golfplatz 
weitgehend vom umliegenden Regionalen Grünzug ausgenommen. Damit kann davon 
ausgegangen werden, dass die Planänderung den raumordnerischen Zielen und 
Grundsätzen nicht entgegensteht.  

 

Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Regionalplans Südlicher Oberrhein mit Markierung des Änderungsbereichs 

1.4 Flächennutzungsplan  

Im gemeinsamen Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverband (GVV) 
Kenzingen-Herbolzheim wird das Plangebiet entsprechend des Bebauungsplans Golf-
park Tutschfelden vollständig als Grünfläche mit der Zweckbestimmung ĂGolfplatzñ dar-
gestellt.  

Die Bebauungsplanänderung kann nach Ansicht der Stadt aus den rechtswirksamen 
Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt werden.  
















